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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Beziehungen zu internationalen Organisationen

Le chef du DFE a pris part à la deuxième journée du Conseil de l’OCDE. Il a participé
aux discussions portant principalement sur un système unifié européen d’échanges
d’informations garantissant une meilleure imposition des revenus. Cette mesure, qui
menacerait le secret bancaire helvétique et à l’encontre de laquelle Kaspar Villiger s’est
déjà opposé dans ses discussions avec l’UE, impliquait pour Pascal Couchepin une
contrainte inacceptable pour la Suisse. De nouvelles solutions de taxation à la source
seraient envisageables. De plus, le conseiller fédéral a signé la révision partielle des
principes directeurs de l’organisation qui regroupe les vingt-neuf pays les plus riches
du monde: ces recommandations, juridiquement non contraignantes, enjoignent les
entreprises à adopter un comportement «responsable» dans des domaines tels que
l’environnement, la lutte contre la corruption ou la protection des consommateurs. 1

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 28.06.2000
FRANÇOIS BARRAS

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Nationalbank

In der Frühlingssession 2015 wurde im Ständerat eine Erklärung nach Artikel 27 des
Geschäftsreglements des Ständerates eingebracht, welche die Nationalbank zum
Verzicht auf Negativzinsen auf Geldern der privaten Vorsorge und der obligatorischen
Kranken- und Unfallversicherung bewegen wollte. Da einem Ordnungsantrag Fetz (sp,
BS), der die Erklärung für die Sommersession traktandieren wollte, nicht stattgegeben
wurde und das Geschäft somit von der kleinen Kammer weder in der Frühlings- noch in
der darauffolgenden Sommersession beraten wurde, erfolgte am 19. Juni 2015 jedoch
die automatische Abschreibung. 2

ANDERES
DATUM: 19.06.2015
NICO DÜRRENMATT

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Nur als Postulat überwies der Ständerat eine zuvor vom Nationalrat angenommene
Motion Bührer (fdp, SH) (Mo. 93.3329), die verlangte, dass innerhalb der Schweiz in
einer Holding zusammengefasste Unternehmungen Gewinne und Verluste steuerlich
verrechnen können. Finanzminister Villiger wehrte sich gegen eine isolierte
Betrachtung des Problems der Holding-Besteuerung und sprach sich für eine Lösung im
Rahmen des Unternehmenssteuerrechts aus. 3

MOTION
DATUM: 21.12.1995
EVA MÜLLER

Bundesrat Villiger setzte eine Expertengruppe ein, die bis Ende 1997 Vorschläge zur
Behebung von Steuerschlupflöchern für Grossverdiener unterbreiten soll. Dabei sollen
insbesondere die steuerliche Freistellung privater Kapitalgewinne, die Steuerfreiheit für
gewisse Vermögenserträge und der unbeschränkte Schuldzinsenabzug unter die Lupe
genommen werden. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.12.1996
EVA MÜLLER

Die WAK des Ständerates hörte sich nochmals mehrere Experten an. Schliesslich
übernahm sie das Holding-Besteuerungskonzept des Nationalrats, fügte aber einen
Missbrauchsartikel an, mit dem sichergestellt werden soll, dass nicht mit
Wertberichtigungen und Abschreibungen zwischen Mutter- und Tochtergesellschaften
Steuern vermieden werden können. Wertberichtigungen und Abschreibungen sollen
vom steuerbaren Gewinn nur soweit in Abzug gebracht werden können, als sie
betriebsnotwendig und entsprechend begründet sind. Zudem sollen nur definitive
Verluste steuerlich berücksichtigt werden können. Der Ständerat folgte seiner WAK in
der Herbstsession und hiess die Steuerreform mit 30 zu 1 Stimme gut. Den vom
Nationalrat abgekoppelten Versicherungsstempel auf Einmalprämien baute er wieder
ins Paket ein. In der Differenzbereinigung hielten beide Räte an ihrer Position -

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.12.1997
EVA MÜLLER
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Entkoppelung bzw. Paketlösung - fest, bis schlussendlich der Nationalrat nachgab. Der
Einnahmenausfall des Steuerpakets wurde vom EFD auf CHF 320 Mio. geschätzt, wobei
CHF 90 Mio. die Kantone betreffen. Gemäss EFD-Vorsteher Kaspar Villiger bringt die
Vorlage den Schweizer Holdings neben Deutschland dafür die «weltbeste»
Besteuerung, was neues Steuersubstrat anziehen sollte. Nachdem das Referendum
nicht ergriffen wurde, wird die Unternehmenssteuerreform auf Anfang 1998 in Kraft
treten. Die Stempelabgabe auf Einmalprämien wird vom 1. April 98 an wieder erhoben
werden. 5

Im Vorjahr hatte das Zusammenfallen von Rekordgewinnen an den Börsen einerseits
und von Entlassungen begleiteten Unternehmensfusionen und -umstrukturierungen
andererseits der Forderung nach der Einführung einer Kapitalgewinnsteuer Auftrieb
gegeben. In einer auf Verlangen der SP im Januar einberufenen Sondersession befasste
sich das Parlament mit den Konsequenzen aus der Fusion zwischen Bankverein und
Bankgesellschaft zur United Bank of Switzerland (UBS). Weder im National- noch im
Ständerat kam es zu konkreten Entscheidungen, da nur unverbindliche Vorstösse
zugelassen waren. Die Sozialdemokraten präsentierten ein umfangreiches
Massnahmenbündel, in deren Zentrum eine materielle Steuerharmonisierung in der
Schweiz sowie die Einführung einer Kapitalgewinnsteuer stand. Die Debatte geriet zum
erwarteten Schlagabtausch zwischen Linken und Bürgerlichen. Während sich die Linke
daran stiess, dass die Steuerbefreiung der Kapitalgewinne von Privaten gegen das
Prinzip der Gleichbehandlung aller Einkommensarten und gegen die
Steuergerechtigkeit verstösst, sprachen sich insbesondere Exponenten der SVP gegen
neue Abgaben oder Lohnprozente und für verbesserte wirtschaftliche
Rahmenbedingungen aus. Finanzminister Villiger zeigte sich besorgt über die
ausgebrochene Hektik und warnte vor steuerpolitischen Schnellschüssen. Er erinnerte
an die noch dieses Jahr in Angriff genommenen Vorarbeiten für das künftige
Steuersystem des Bundes, das auf den Hauptpfeilern Mehrwertsteuer, direkte
Bundessteuer und wirtschaftsverträgliche Energiebesteuerung beruhe. Der Einführung
einer Kapitalgewinnsteuer stand er skeptisch gegenüber; allenfalls solle sie zur
Kompensation von Stempelausfällen dienen. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.02.1998
URS BEER

Eine Motion Schmid (svp, BE) (Mo. 98.3330) forderte die Verlagerung von maximal 20%
des Ertrages der direkten Bundessteuer auf die Mehrwertsteuer (MWSt). Dabei sollte
die MWSt um maximal 1,5% ansteigen, die am steilsten verlaufenden Progressionsstufen
gemildert werden, die Soziallasten eine bessere Berücksichtigung finden sowie die
Belastung der Ehepaare gegenüber den Konkubinatspaaren ausgeglichen und der
absolute Effekt des Finanzausgleichs beibehalten werden. Widrig (cvp, SG) unterstützte
die Motion, der er eine mittelstandsfreundliche Tarifstruktur zuschrieb. Auch Cavadini
(fdp, TI) sprach sich für eine Annahme aus, weil seiner Ansicht nach in der Schweiz
immer noch eine zu hohe Belastung durch direkte Steuern herrsche. Jans (sp, ZG)
wehrte sich gegen eine Überweisung; die Motion sei ein Surrogat zur Initiative für eine
Abschaffung der direkten Bundessteuer. Eine Zurücknahme der direkten Bundessteuer
würde ausserdem vor allem oberen Einkommensschichten dienen. Die unteren
Steuerklassen würden dagegen durch erhöhte indirekte Steuern zur Kasse gebeten. Für
Bundesrat Villiger war die Motion mit ihren klaren Vorgaben zu bindend, er hätte sie
deshalb gerne als Postulat überweisen lassen. Gegen den bundesrätlichen Antrag wurde
die Motion mit 75 zu 67 gutgeheissen. Im Ständerat wurde die Motion während der
Herbstsession ebenfalls gutgeheissen. Der Passus über die Milderung der steilsten
Progressionsstufen aber herausgelöst und nur als Postulat überwiesen. Nach Auffassung
der WAK-StR hätte dieser Passus vor allem zu Steuerermässigungen bei hohen
Einkommen geführt. Eine parlamentarische Initiative der WAK-StR (Pa.Iv. 95.423) mit
demselben Ziel wurde auf Antrag der Kommission selbst abgeschrieben. 7

MOTION
DATUM: 05.10.1999
DANIEL BRÄNDLI

Eine Motion der SP-Fraktion (Mo. 97.3663), welche die Besteuerung von natürlichen
und juristischen Personen vom Wohnsitz in den Kanton des Arbeitsorts verlagern
wollte, wurde vom Nationalrat auch als Postulat mit 75 zu 51 Stimmen abgelehnt. Die SP
wies in ihrer Begründung darauf hin, dass die Zentrumslasten zentraler Orte durch
diese Verlagerung ausgeglichen werden könnten. Eine angemessene Rückerstattung an
den Wohnsitzkanton wurde dabei in Aussicht gestellt. Ruey (lp, VD) und Bundesrat
Villiger waren jedoch der Meinung, dass das Problem der Zentrumslasten nicht durch
eine Verlagerung der Besteuerung sondern durch den Finanzausgleich angegangen
werden sollte. Diese Thematik war im Berichtsjahr vor allem in der Westschweiz aktuell

MOTION
DATUM: 16.12.1999
DANIEL BRÄNDLI
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geworden. Das Bundesgericht hatte im Oktober dem Kanton Genf untersagt, bei
Pendlern aus der Waadt Steuern einzufordern. Der Kanton Genf hatte im November
1998 einzelnen gut verdienenden Pendlern schriftlich eine Steuerpflicht in Aussicht
gestellt, nachdem der Kanton Waadt es mehrmals abgelehnt hatte, sich an den
Zentrumslasten des Stadtkantons Genf zu beteiligen. Das Bundesgericht verwies in
seinem Urteil auf das Verbot einer Doppelbesteuerung.
Zur Besteuerung von Wohneigentum siehe unten, Teil I, 6c (Wohnungsbau und
-eigentum). 8

In der Herbstsession des Vorjahres hatte der Nationalrat einen parlamentarischen
Vorstoss gutgeheissen, der das Vollsplitting bei der Familienbesteuerung verlangt. Im
Berichtsjahr standen zahlreiche weitere Vorstösse zur Behandlung an. Der Bundesrat
bat um Zurückhaltung, weil er sich bei der Planung der zukünftigen
Familienbesteuerung stark behindert fühlte. Im März trat Bundesrat Villiger vor die
Presse und kündigte im Rahmen eines bundesrätlichen Steuerpakets
Steuerermässigungen für Familien mit Kindern an. Ebenso setzte sich die
Landesregierung zum Ziel, Ehepaare bei der Besteuerung gegenüber
Konkubinatspaaren gleichzustellen. Insgesamt rechnete der Bundesrat mit
Mindereinnahmen von rund 1,3 Mia Fr. bei Bund und Kantonen. Vier Varianten standen
zur Wahl: Das „Vollsplitting ohne Wahlrecht“, welches vom Bundesrat und den
Finanzdirektoren favorisiert wurde, besteuert das gemeinsame Einkommen
verheirateter Paare je hälftig. Aufgrund der Progression fällt so der Steuersatz
bedeutend geringer aus. Bei der Variante „Vollsplitting mit Wahlrecht“ kommen auch
Konkubinatspaare zum Zug. Das Modell „Individualbesteuerung“ hat die
Steuerveranlagung jeder mündigen Person zur Folge. Beim Ansatz „Familiensplitting“
werden alle Personen einzeln veranlagt, Ehepaare und Konkubinatspaare mit
minderjährigen Kindern können allerdings vom Splitting profitieren. Ein fünftes Modell
„Abbau der Progression“ entstammt einer ständerätliche Initiative. Es verfolgt eine
Verflachung der Progressionskurve bei der direkten Bundessteuer, Korrekturen bei den
Soziallasten und die steuerliche Gleichstellung von Ehe- und Konkubinatspaaren.
Unabhängig von der Umsetzung dieser Modelle will der Bundesrat Einkommen unterhalb
des Existenzminimums in Zukunft nicht mehr besteuern, Eltern einen höheren
Kinderabzug gewähren und überdies einen Abzug für Betreuungskosten einführen. Auch
die Prämien für die obligatorische Kranken- und Unfallversicherung sollen voll
abzugsfähig werden. 

Im Oktober fällte der Bundesrat seinen Grundsatzentscheid allerdings zugunsten einer
Mischvariante: dem „Teilsplittings ohne Wahlrecht“. Ehepaare sollen wahlweise
entweder weiterhin gemeinsam besteuert oder separat auf der Basis eines durch 1,9
dividierten Gesamteinkommens veranschlagt werden. Mit den Einsparungen gegenüber
dem Vollsplitting sollen höhere Kinderabzüge eingeführt werden. In der
Vernehmlassung lehnten SP und Gewerkschaften diese Reform jedoch ab. Profitieren
würden ihrer Meinung nach lediglich Paare mit hohem Einkommen. Die Kantone
wehrten sich gegen den durch die Individualbesteuerung anfallenden Mehraufwand.
FDP und SVP hielten am Vollsplitting fest und die CVP favorisierte das Familiensplitting.
Sukkurs erhielt das Familiensplitting ausserdem von den Wirtschaftsverbänden.
Überraschend wich aber Bundesrat Villiger im November von seinem Vorhaben ab, die
Reform noch während der Wintersession im Parlament beraten zu lassen. Aufgrund der
unsicheren Konjunkturlage müssten die Bundesfinanzen neu beurteilt werden. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.11.2000
DANIEL BRÄNDLI

Zur Förderung der steuerlichen Attraktivität des Unternehmensstandortes Schweiz
forderte Schweiger (fdp, ZG) mit einer Motion vom Bundesrat die Ausarbeitung eines
Steuerpakets, welches eine Reduktion des Gewinnsteuersatzes für juristische Personen
beinhalten, die Progression bei der direkten Bundessteuer abschwächen, die
wirtschaftliche Doppelbelastung von Aktionären als juristische Person und
Anteilsinhaber mildern und eine Verbesserung bei der Verlustrechnung herbeiführen
soll. Bundesrat Villiger pflichtete bei, dass die Schweiz als Wirtschaftsstandort eine im
OECD-Raum vergleichsweise tiefe Steuerquote anstreben sollte, nicht aber die tiefen
sozialen Standards der USA. Die Befürworter der Motion setzten sich aber mit 27 zu 6
Stimmen durch. 10

MOTION
DATUM: 12.12.2000
DANIEL BRÄNDLI
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Als Postulat überwiesen wurde ein Aufruf der SVP-Fraktion zum Verzicht auf weitere
Einschränkungen des Steuerwettbewerbs zwischen den Kantonen. Der Wettbewerb
garantiere tiefe Steuern. Die Steuerharmonisierung dagegen könnte Steuererhöhungen
zur Folge haben. Walker (cvp, SG) unterstützte formelle Vereinheitlichungen zwischen
den Kantonen. Fässler (sp, SG) gab zu bedenken, dass die bestehenden
Steuerunterschiede von der Bevölkerung nicht verstanden würden. Nachdem die SVP-
Fraktion Bundesrat Villiger ihre Zusammenarbeit bei der formellen
Steuerharmonisierung zusichert hatte, hiess der Rat die Motion in der Form eines
Postulats mit 98 zu 70 Stimmen gut. 11

POSTULAT
DATUM: 13.12.2000
DANIEL BRÄNDLI

Gegen die Stimmen der Linken lehnte das Parlament die Volksinitiative „für eine
Kapitalgewinnsteuer“ ab (der Nationalrat mit 120:65, der Ständerat mit 35:6 Stimmen).
Die bürgerliche Mehrheit räumte zwar ein, dass das Begehren dem Anliegen der
Steuergerechtigkeit entspreche, betonte aber, dass die direkte Bundessteuer mit ihrer
starken Progression bereits den Charakter einer Reichtumssteuer habe. Die
Kapitalgewinnsteuer stelle eine isolierte Einzelmassnahme dar, die nicht in das
bestehende Steuersystem integriert sei und die alle sieben Kantone, welche eine solche
Steuer kannten, aus Gründen der Konkurrenzfähigkeit wieder abgeschafft hätten. Mit
96:78 Stimmen verwarf der Nationalrat einen Antrag Fetz (sp, BS), das Geschäft an die
WAK zurückzuweisen mit dem Auftrag, konkrete Massnahmen zur Schliessung der
Steuerlücken auf Kapitalgewinnen auszuarbeiten, um dem Volk einen indirekten
Gegenvorschlag zur Initiative vorlegen zu können. Bundesrat Villiger wies darauf hin,
dass es an Zeit fehle, in dieser komplexen Materie rasch zu Ergebnissen zu kommen,
insbesondere, da noch kein Konsens bestehe. 12

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.06.2001
MAGDALENA BERNATH

Ende Juni gab Finanzminister Villiger bekannt, dass der Bundesrat entgegen seiner
Ankündigung vorläufig darauf verzichte, eine Vorlage zur Steueramnestie
auszuarbeiten, da er sich nicht auf eines der drei zur Auswahl stehenden Modelle hätte
einigen können: Bei der umfassenden Amnestie hätten die Steuersünder für
offengelegte Kapitalien Nach-, aber keine Strafsteuern zahlen müssen; bei der Amnestie
auf Selbstanzeige hätten alle Betroffenen einmal im Leben nicht versteuertes Kapital
ohne Strafsteuer offen legen können; und beim im Tessin praktizierten Modell der
Amnestie im Erbfall hätten Erben von Verstorbenen nicht versteuerte Kapitalien ohne
Straf- und Nachsteuer deklarieren können. Die Bedenken vor allem gegenüber einer
allgemeinen straflosen Amnestie hätten derart zugenommen, dass eine Steueramnestie
nicht mehr dringlich erscheine. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.06.2001
MAGDALENA BERNATH

Im Herbst legte die vorberatende WAK dem Nationalrat in Abänderung des
Bundesratsvorschlags zum Steuerpaket 2001 nur zwei Vorlagen vor: Die erste
beinhaltete neben der Familien- und Ehepaarbesteuerung auch die
Unternehmensbesteuerung und die Stempelabgaben, die zweite die
Wohneigentumsbesteuerung. Obschon Bundesrat Villiger zur Mässigung aufrief,
beschloss der Nationalrat zusätzliche Steuersenkungen von 800 Mio Fr. bei den
Bundeseinnahmen, die vor allem den Unternehmen und den Wohneigentümerinnen
und -eigentümern zugute kommen sollen. 

Der WAK-SR gingen diese zusätzlichen Entlastungen zu weit. Sie strich im Oktober im
Einverständnis mit den Interessenvertretern der Wirtschaft die vom Nationalrat
beschlossene Senkung der Gewinnsteuer für Unternehmen (-300 Mio Fr.). Auch bei
der Wohneigentumsbesteuerung zeigte sie sich weniger grosszügig. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.10.2001
MAGDALENA BERNATH

Der Ständerat behandelte zwei im Vorjahr vom Nationalrat überwiesene Motionen zur
Senkung des Gewinnsteuersatzes für Unternehmen. Die Motion der FDP-Fraktion war
recht offen formuliert, und schrieb insbesondere den Umfang und den zeitlichen
Horizont der Senkung nicht vor, schlug aber eine Flexibilisierung bei der Besteuerung
unterschiedlicher Ertragsarten vor. Diese Motion, die in erster Linie die
Standortattraktivität der Schweizer Wirtschaft für ausländische Unternehmen fördern
will, nahm die kleine Kammer gegen einen Ablehnungsantrag Fetz (sp, BS) mit 32 zu 10
Stimmen an, allerdings in einer abgeänderten Form, welche die Flexibilisierung
ausschloss, da dieses so genannte Box-Modell, welches heute von den Niederlanden
praktiziert wird, auch in der EU nicht unbestritten ist. Gegen den Widerstand der SP,

MOTION
DATUM: 24.09.2008
MARIANNE BENTELI
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die fand, gerade die Flexibilisierung hätte eine innovative Entwicklung ermöglicht,
stimmte der Nationalrat der definitiven Überweisung in der modifizierten Form mit 95
zu 61 Stimmen zu. Die Motion der SVP-Fraktion (Mo. 07.3269), die genaue Vorgaben zur
Senkung (von heute 8,5% auf neu 5,0%) vorsah, was allein beim Bund zu jährlichen
Steuerausfällen von 3,8 Mia Fr. führen würde und auch beträchtliche Auswirkungen auf
die Kantone hätte, lehnte der Ständerat mit 33 zu 7 Stimmen ab. 15

Im Dezember 2015 befasste sich der Ständerat erstmals mit dem Bundesgesetz über die
Unternehmenssteuerreform III (USR III), das der Bundesrat im Juni präsentiert hatte
und mit dem er den Unternehmensstandort Schweiz zu stärken beabsichtigte. Der
Vorschlag des Bundesrats verfolgte zwei Stossrichtungen: Zum einen sollten die
international nicht mehr akzeptierten Steuerermässigungen von Holding-, Domizil- und
gemischten Gesellschaften abgeschafft werden, zum andern plante der Bundesrat, die
Kantone bei der Senkung der Gewinnsteuersätze, die formell kein Bestandteil der USR
III waren, finanziell zu unterstützen. Die Stossrichtungen der Vorlage waren in ihren
Grundzügen in der kleinen Kammer unbestritten. In den Detailfragen beschlossen die
Ständerätinnen und Ständeräte indes einige Differenzen zum Bundesrat. Mit 26 zu 19
Stimmen folgten sie dem Antrag der vorberatenden Wirtschaftskommission (WAK-SR),
die sich mit 7 zu 4 Stimmen für die Beibehaltung der Emissionsabgaben auf Eigenkapital
ausgesprochen hatte. Dies sei kein zentraler Punkt der Reform. Zudem liessen sich so
jährlich rund CHF 230 Mio. sparen, argumentierte Ständerat Zanetti (sp, SO) im Namen
der Kommissionsmehrheit. Eine Minderheit Keller-Sutter (fdp, SG) hatte für den
Vorschlag des Bundesrats Partei ergriffen – erfolglos. Auch bei der Frage, wie hoch
Dividenden künftig besteuert werden sollten, schuf der Ständerat eine Differenz zur
Regierung. Der Antrag der WAK-SR, dem Vorschlag des Bundesrates zu folgen und die
Teilbesteuerung von Dividenden auf 70% zu vereinheitlichen, scheiterte mit 19 zu 26
Stimmen an einem Minderheitsantrag Schmid (fdp, GR), der den Kantonen in dieser
Frage weiterhin die Federführung überlassen wollte. Die Erhöhung hätte dem Bund CHF
100 Mio. und den Kantonen rund CHF 330 Mio. Mehreinnahmen pro Jahr beschert. Eine
Minderheit Fetz (sp, BS), die Dividenden zu 100% besteuern wollte, war in der kleinen
Kammer indes chancenlos. Wenig überraschend stimmten die Standesvertreter mit 35
zu 6 Stimmen bei 4 Enthaltungen einem Kommissionsantrag, die Kantonsanteile an der
direkten Bundessteuer statt nur auf 20,5 direkt auf 21,2% zu erhöhen, zu. Dadurch
sollten die Kantone zusätzlichen Spielraum zur Senkung der kantonalen
Gewinnsteuersätze erhalten. Dem Bund gingen dadurch rund CHF 150 Mio. jährlich
verloren. Eine weitere Differenz schuf der Ständerat im Bereich des Steuerabzugs von
Aufwendungen für Forschung und Entwicklung. Mit 25 zu 19 Stimmen hiess er einen
Antrag seiner WAK-SR gut, die sogenannte Inputförderung auf 150% der F&E-Mittel zu
begrenzen. Die Kommission wollte damit der Gefahr einer Nullbesteuerung und eines
zu starken kantonalen Steuerwettbewerbs begegnen. Ohne Erfolg blieb indes der Antrag
einer Minderheit Germann (svp, SH), die eine zinsbereinigte Gewinnsteuer in die
Vorlage aufnehmen wollte. Die Bedenken der Kommissionsmehrheit zur internationalen
Akzeptanz einer solchen Massnahme und zu den drohenden Mindereinnahmen bei
Bund (CHF 270 Mio.) und Kantonen (CHF 350 Mio.) teilten in der ersten Beratungsrunde
30 der 44 abstimmenden Ständeräte. Dies passte zum Grundtenor der ersten
ständerätlichen Beratungsrunde, das "Fuder nicht überladen" zu wollen. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2015
DAVID ZUMBACH

In der Herbstsession 2016 befasste sich der Ständerat erstmals mit der Revision der
Quellenbesteuerung des Erwerbseinkommens, mit der der Bundesrat die
Ungleichbehandlungen zwischen quellenbesteuerten und ordentlich besteuerten
Personen beseitigen will. Die kleine Kammer stimmte der Regierung in den zentralen
Punkten zu. In Zukunft soll entsprechend allen ansässigen Quellensteuerpflichtigen die
nachträgliche ordentliche Veranlagung offenstehen. Zudem sollen auch die
sogenannten Quasi-Ansässigen, die ihren Wohnsitz nicht in der Schweiz haben, aber
über 90% ihres weltweiten Einkommens in der Schweiz erwirtschaften, nachträglich
eine Veranlagung im ordentlichen Verfahren beantragen können. In Übereinstimmung
mit dem Nationalrat kippte die kleine Kammer den bundesrätlichen Vorschlag einer
Solidarhaftungsklausel, nach der Mitglieder der Verwaltung und Geschäftsführung für
die Entrichtung der Quellensteuer gehaftet hätten, definitiv aus der Revision. Der
Ständerat stimmte aber nicht in allen Punkten mit der grossen Kammer überein. Mit 31
zu 9 Stimmen sprach er sich für die vom Bundesrat vorgeschlagenen Bezugsprovisionen
von 1% des gesamten Quellensteuerbetrags aus. Der Nationalrat wollte den Kantonen
einen Spielraum bis 2% lassen. Zudem setzte sich die Mehrheit der vorberatenden
Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-SR) beim Thema der pauschalen
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Quellensteuerabzüge von ausländischen Künstlern gegen eine Minderheit Fetz (sp, BS)
durch. Letztere wollte dem Nationalrat folgen und den Künstlern erlauben, 50% der
Bruttoeinkünfte als Gewinnungskosten pauschal abziehen zu können. Der Bundesrat
hatte einen Abzug von 20% vorgeschlagen. Der Ständerat sprach sich nun mit 25 zu 15
Stimmen für einen Kompromiss und einen Abzug von 35% der Bruttoeinkünfte aus. Der
Ball liegt nun wieder beim Nationalrat. 17

Nachdem der Vorschlag der WAK-SR bereits ausführlich ausserhalb des Parlaments
diskutiert worden war, folgte im Juni 2018 die Ständeratsdebatte zur Steuervorlage 17.
Kommissionspräsident Pirmin Bischof (cvp, SO) stellte dem Rat den
Kommissionsvorschlag detailliert vor und betonte, der Kompromiss sei kein Diktat, auch
nicht für die Schwesterkommission, aber er stelle «im Moment die beste Lösung» dar.
Um diesen Kompromiss zu erarbeiten, habe die Kommission Vertreterinnen und
Vertreter verschiedenster Organisationen und Behörden angehört, darunter Delegierte
der FDK, des Kantons Zürich, des Städte- und des Gemeindeverbands, von
Economiesuisse oder des Gewerkschaftsbundes. Die ESTV und das BSV hätten zudem
auf Verlangen der Kommission 24 Berichte erstellt. Unter anderem war ein Gutachten
des Bundesamtes für Justiz zum Schluss gekommen, die Vorlage sei
«verfassungsrechtlich vertretbar». Bischof betonte, dass der Kompromiss alle
Eckpunkte des Vorschlags der WAK-SR umfasse und nur in seiner Gesamtheit in dieser
Breite getragen werde. Würden Teile davon verändert, sei diese Unterstützung nicht
mehr vollständig gegeben. Abschliessend betonte Bischof, dass die Kommission offen
sei für Alternativvorschläge. 
Im Ratsplenum rief die Vorlage ebenfalls gemischte Gefühle hervor. Die in
«Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung» (STAF) umgetaufte
Vorlage sei eine «Sternstunde der parlamentarischen Arbeit», lobte Roberto Zanetti
(sp, SO). Viele Ratsmitglieder betonten hingegen ihre Skepsis, einige wurden sogar
richtig deutlich: Thomas Minder (parteilos, SH) sprach von einer «Birchermüesli-
Politik», Alex Kuprecht (svp, SZ) von einem «Sündenfall» und Werner Luginbühl (bdp,
BE) von einem Kauf von Mehrheiten mit Geschenken. Mehrfach wurde das Gutachten
des BJ als politische Gefälligkeit anstelle einer juristischen Einschätzung bezeichnet.
Finanzminister Maurer wurde nicht müde, die Wichtigkeit der SV17, respektive dem
STAF, zu betonen und den Kompromiss zu loben. 
Inhaltlich gab es kaum Streitpunkte, was die NZZ darauf zurückführte, dass die Vorlage
ein politischer Balanceakt sei: Man könne kein Element ändern, ohne das alles
auseinanderbreche. Dennoch wurden drei Änderungsanträge eingebracht. Eine
Minderheit I Zanetti forderte, die minimale Dividendenbesteuerung der Kantone
gemäss dem Vorschlag des Bundesrates auf 70 Prozent zu erhöhen, da die Kantone
diese Regelung erarbeitet hätten und diese bevorzugen würden. Finanzminister Maurer
pflichtete ihm bei und bat den Rat darum, der Minderheit I zu folgen. Gleichzeitig
beantragte eine Minderheit II Föhn dem Ständerat, darauf zu verzichten, den Kantonen
bezüglich Dividendenbesteuerung Vorgaben zu machen, da die Unternehmen gemäss
dem Vorschlag der WAK-SR bereits genügend zur Kasse gebeten würden. Mit 25 zu 14
Stimmen (5 Enthaltungen) und 26 zu 12 Stimmen (6 Enthaltungen) setzte sich der
Kommissionvorschlag gegen die zwei Minderheitsvorschläge durch. Eine Minderheit
Fetz wollte erreichen, dass die Regeln zum Kapitaleinlageprinzip (KEP) auch auf
Nennwertsenkungen angewendet werden und dass Gratisaktien und
Gratisnennwerterhöhungen unterbunden werden. Anita Fetz (sp, BS) bat um
Zustimmung zu ihrem Minderheitsantrag, damit die bei der Unternehmenssteuerreform
II gemachten Fehler korrigiert werden könnten. Mit 30 zu 11 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) sprach sich der Ständerat gegen eine solche Änderung aus. Unverändert
wurde der Kommissionsvorschlag somit an den Zweitrat weitergereicht. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.06.2018
ANJA HEIDELBERGER

Nachdem der Nationalrat bezüglich des Bundesgesetzes über die steuerliche
Behandlung finanzieller Sanktionen entgegen dem ersten Entscheid des Ständerats
einer steuerlichen Abzugsfähigkeit von ausländischen Bussen unter gewissen
Bedingungen zugestimmt hatte, präsentierte die WAK-SR Anfang 2019 diesbezüglich
einen neuen Vorschlag: Ausländische Bussen sollen nur dann abzugsfähig sein, wenn
die Sanktionen gegen den schweizerischen Ordre public verstossen oder die der
Sanktion zugrunde liegenden Handlungen auf gutem Glauben beruhten. Martin Schmid
(fdp, GR) erklärte für die Kommission, dass man die Meinung des Nationalrats teile, dass
für Zahlungen aufgrund von willkürlichen und unfairen ausländischen Gerichts- oder
Verwaltungsentscheiden – zum Beispiel wenn elementare Verfahrensgrundsätze der
EMRK oder des Uno-Paktes verletzt wurden – die Möglichkeit eines Abzugs von den
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Steuern geschaffen werden solle. Man habe daher eine «Zwischenvariante» zwischen
den Versionen des Bundesrates und des Nationalrates vorgeschlagen, bei der es jedoch
an den juristischen oder natürlichen Personen liege, solche Verfahrensmängel oder ein
Verhalten nach gutem Glauben gemäss Artikel 3 ZGB nachzuweisen. Anita Fetz (sp, BS)
reichte einen Rückweisungsantrag an die Kommission ein. Sie erklärte, dass sich
Juristinnen und Juristen ausserhalb der Bundesverwaltung – im Unterschied zu ihren
Kolleginnen und Kollegen innerhalb der Verwaltung – nicht einig gewesen seien, wie die
Klausel bezüglich des «guten Glaubens» genau zu interpretieren sei, da sie viel
Ermessensspielraum lasse. Deshalb solle die Kommission diesen Aspekt nochmals
besprechen und falls nötig präzisieren. Zusätzlich wies sie darauf hin, dass diese
Regelung für die Kantone einen grossen Mehraufwand mit sich bringen würde und dass
diese entsprechend vorgängig angehört werden sollten. Letzteres Argument fand auch
bei Finanzminister Maurer Anklang. Trotz zahlreicher Wortmeldungen, in denen sich
Kommissionsmitglieder über den Rückweisungsantrag erstaunt zeigten und
argumentierten, dass die offene Frage problemlos im Zweitrat diskutiert werden
könnte, hiess der Ständerat den Antrag Fetz mit 21 zu 18 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
gut. 19

In der Frühjahrssession 2019 diskutierte der Ständerat als Zweitrat die Motion Grin (svp,
VD) «Erhöhung der Pauschalabzüge bei der direkten Bundessteuer zum Ausgleich der
Explosion der Krankenkassenprämien» sowie eine weitere Motion Lehmann (cvp, BS;
Mo. 15.4027) zum Abzug der Krankenkassenprämien von den Steuern. Die Mehrheit der
WAK-SR hatte zuvor Annahme der Motion Grin beantragt, da die Krankenkassenprämien
als «Teil der unvermeidlichen Lebenshaltungskosten» stark angewachsen, die
entsprechenden Abzüge aber bisher nicht angepasst worden seien. Eine Minderheit
Zanetti (sp, SO) beantragte die Ablehnung der Motion, da sie zu grossen Steuerausfällen
führen würde; Letztere bezifferten Zanetti und Kommissionssprecher Baumann (cvp,
UR) auf CHF 465 Mio. Zudem würden Personen mit höheren Einkommen
überproportional von den Abzügen profitieren, was – wie Zanetti in der Plenardebatte
erläuterte – dem Prinzip der Besteuerung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit
zuwider laufe. Dies löste eine hitzige Debatte im Rat aus. Erich Ettlin (cvp, OW) zum
Beispiel konterte, dass eine Besteuerung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit aus
Fairnesgründen eben nicht nur eine progressive Besteuerung der Einkommen, sondern
auch progressive Abzüge beinhalten müsse. Anita Fetz (sp, BS) betonte jedoch, dass das
Grundproblem bei den Krankenkassenprämien die Finanzierung durch Kopfsteuern sei
– dass man dort eben eine Flat Rate Tax und keine Progression habe. Dadurch sei vor
allem der Mittelstand benachteiligt, der keine Prämienverbilligungen erhalte.
Finanzminister Maurer verwies indes auf die Ineffizienz der in der Motion
vorgeschlagenen Massnahme: Personen mit hohen Einkommen würden dadurch nur
minimal entlastet, hingegen kosteten die Abzüge den Staat fast eine halbe Million
Franken. Dennoch sprach sich der Rat mit 30 zu 13 Stimmen für die Motion Grin aus
und lehnte die Motion Lehmann, wie auch von der Kommission beantragt, ab (vgl.
hier). 20

MOTION
DATUM: 06.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

Im August 2019 setzte sich die WAK-SR mit dem Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer bezüglich einer ausgewogenen Paar- und Familienbesteuerung
auseinander und zeigte sich mit der bundesrätlichen Botschaft mehrheitlich
einverstanden: Eintreten war unbestritten und die Kommission nahm die Vorlage mit
nur einer Änderung – die Kommission will den Elterntarif nicht abschaffen – mit 8 zu 4
Stimmen (bei 1 Enthaltung) an. Dennoch war die Behandlung der Vorlage keinesfalls so
einhellig, wie diese Resultate vermuten lassen: Die Kommission lehnte äusserst knapp,
mit 6:6 Stimmen und Stichentscheid des Präsidenten, zwei Rückweisungsanträge an
den Bundesrat zur Schaffung von alternativen Besteuerungsmodellen respektive einer
zivilstandsneutralen Ausgestaltung des Gesetzes ab. Ähnlich knapp sprach sie sich auch
gegen Minderheitsanträge auf die Streichung des Zweiverdienerabzugs, des
Einverdienerabzugs sowie des Verheiratetenabzugs aus. 

Die entsprechenden Minderheitsanträge versprachen Spannung in die Behandlung
durch den Ständerat in der Herbstsession 2019 zu bringen. Eine Minderheit Hefti (fdp,
GL) wollte den Bundesrat beauftragen, auf die Individualbesteuerung oder andere
alternative Steuermodelle zu setzen, während eine Minderheit Caroni (fdp, AR) auch
Paaren im qualifizierten Konkubinat die Möglichkeit geben wollte, die Steuern alternativ
berechnen zu lassen. Kommissionssprecher Bischof (cvp, SO) fasste die neuere
Vorgeschichte dieses Geschäfts zusammen und verwies darauf, dass diese Vorlage
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allenfalls als faktischer Gegenvorschlag zur Volksinitiative der CVP, nicht aber als
tatsächlicher, indirekter Gegenvorschlag verstanden werden könne. Die Frist für eine
allfällige erneute Abstimmung, die der Bundesrat auf den 27. September 2020 gesetzt
habe, könne bei einer Verbindung der Initiative mit dieser aktuellen Vorlage und im
Falle der Rückweisung Letzterer an den Bundesrat nicht eingehalten werden. 
In der Folge legte Thomas Hefti seinen Minderheitsantrag dar. Er erklärte, dass der
administrative Mehraufwand durch den sogenannten «Mehrfachtarif mit alternativer
Steuerberechnung» vermutlich deutlich grösser sei, als der Bundesrat jetzt anerkenne,
und dass die Zuordnung der Einkommen, zum Beispiel bei Ehepartnern mit einem
gemeinsamen Geschäft, vermutlich nicht immer so einfach sei. Zudem habe dieser
Vorschlag zahlreiche Probleme zur Folge, die ihrerseits neue Lösungen und Probleme
nach sich zögen. Dies alles könne umgangen werden, wenn man stattdessen auf die im
Kanton Waadt bereits bewährte Individualbesteuerung setze. Andrea Caroni verwies in
der Folge und in Bezug zu seinem Minderheitsantrag darauf, dass es eben nicht nur die
Heiratsstrafe gebe, sondern diese auf Kantonsebene durch verschiedene Boni
aufgehoben würde und es auch einen Heiratsbonus sowie eine Konkubinatsstrafe gebe.
Die aktuelle Vorlage wolle nun wieder eine Bevorzugung eines Zivilstandes schaffen –
Ehepaare würden neu im schlimmsten Fall gleich behandelt wie Konkubinatspaare, aber
allenfalls besser gestellt. Zudem würden diejenigen Instrumente, die zur Milderung der
Heiratsstrafe geschaffen worden seien, konkret also der Verheiratetentarif, der
Zweiverdienerabzug, und neu auch der Einverdienerabzug, beibehalten und die
Verheirateten so sogar noch stärker bevorzugt. «Das wären dann also ein Fünfer, ein
Weggli und ungefähr drei Bäckersfrauen dazu», kritisierte er. Man solle es daher den
Konkubinatspaaren ermöglichen, dieselben Vorteile zu geniessen wie die Verheirateten.

Die folgenden Wortmeldungen verdeutlichten den Graben im Rat: Unterstützung erhielt
der Antrag Hefti von linker Seite; Anita Fetz (sp, BS), Christian Levrat (sp, FR) und Paul
Rechsteiner (sp, SG) meldeten sich unterstützend zu Wort. Konrad Graber (cvp, LU)
hingegen nannte den Minderheitsantrag Hefti aufgrund seiner Wirkung «ein Spielen auf
Zeit», da es im Rat zwei ungefähr gleich starke Lager für die Individualbesteuerung und
für ein Splitting gebe, wie es Hans-Rudolf Merz in seiner Zeit als Finanzminister einmal
formuliert habe. Eine Rückweisung an den Bundesrat habe folglich eine Verzögerung
um zwei bis drei Jahre zur Folge, anschliessend sei man aber noch immer nicht klüger.
Deshalb solle man diese mit der Verfassung konforme Vorlage, wie sie heute auf dem
Tisch liege, beraten und ihr zustimmen. Mit diesem Fazit zeigten sich Mitglieder der
CVP, der SVP und teilweise der FDP sowie Finanzminister Maurer einverstanden.
Nach zahlreichen Hinweisen verschiedener Sprecher darauf, dass dieses Problem seit
35 Jahren auf eine Lösung warte, sprach sich der Rat ohne Gegenantrag für Eintreten
aus. Mit 25 zu 18 Stimmen stimmte der Ständerat in der Folge jedoch für den
Minderheitsantrag Hefti und somit für eine Rückweisung an den Bundesrat sowie für
eine umfassende Neubehandlung durch Letzteren, worauf Andrea Caroni seinen
Minderheitsantrag zurückzog. 21

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Beim Sozialziel in der Prämienverbilligung übernahm der Bundesrat das im Vorjahr von
den Kammern im Grundsatz genehmigte Modell mit den unterschiedlichen
Einkommenskategorien und der Privilegierung von Familien mit Kindern. Zu dessen
Umsetzung wollte er den Kantonen gestaffelt CHF 200 Mio. zusätzlich zur Verfügung
stellen. Die Kantone, welche im Vorjahr im Rahmen der gescheiterten KVG-Revision
massgeblich an einer differenzierten Lösung zur Einführung eines Sozialziels
mitgearbeitet hatten, stemmten sich noch vor Vorliegen der Botschaft plötzlich
dagegen und bezeichneten ein einheitliches Sozialziel als unzulässigen Eingriff in ihre
Kompetenzen. Diese Bedenken schlugen sich auch im Ständerat nieder, der die Vorlage
als erster behandelte. In der Kommission legte die Basler SP-Abgeordnete Fetz ein
Modell ihres Parteikollegen, Nationalrat Rossini (VS), auf den Tisch, welches als geeignet
erachtet wurde, die Akzeptanz der KVG-Revision in diesem Punkt zu erhöhen. Fetz
schlug vor, dass Familien mit einem steuerbaren Haushalteinkommen bis CHF 75'000
für ihre Kinder und Jugendlichen in Ausbildung keine Krankenkassenprämien mehr
bezahlen sollten. Diese würden vom Staat übernommen und aus den Geldern finanziert,
die der Bund den Kantonen für die Umsetzung des Sozialziels zusätzlich zur Verfügung
stellen wollte. Ständerat Schwaller (cvp, FR) legte Ende August ein verfeinertes Modell
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vor, welches den Vorschlag Fetz für die Kinder übernahm, die Eltern von Jugendlichen
in Ausbildung aber stärker entlastete (Einkommenslimite CHF 114'000).

Das Sozialziel, wie es vom EDI vorgeschlagen wurde, hatte offenbar auch im BR einen
schweren Stand gehabt; dem Vernehmen nach mochten es die Bundesräte Blocher,
Schmid und Merz nicht unterstützen. 22

Besonders sauer stiess den Befürwortern die Rolle von Santésuisse auf, dem
Dachverband der Krankenversicherer. Bereits in der Ständeratsdebatte hatte Fetz (sp,
BS) einen aus Prämiengeldern gespiesenen und mit CHF 7 Mio. dotierten Politfonds von
Santésuisse kritisiert. Brändli (svp, GR), Präsident von Santésuisse, hatte zugeben
müssen, dass ein Teil der Fondsgelder tatsächlich in diese Abstimmungskampagne
fliesse. 23

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.01.2007
MARIANNE BENTELI

Eine Motion Fetz (sp, BS) wollte den Bundesrat beauftragten, die kalkulatorischen
kantonalen Krankenkassenreserven bis 2012 angleichen zu lassen. Der Bundesrat stellte
sich hinter dieses Anliegen und legte dar, dass er mehrfach seinen Willen bekundet
habe, die Reserven der Krankenversicherer zwischen den Kantonen bis 2012 ins
Gleichgewicht zu bringen. Diese Angleichung über mehrere Jahre hat zum Ziel, ein
angemessenes Verhältnis zwischen den verschiedenen kalkulatorischen kantonalen
Reservequoten pro Versicherer zu erreichen. Der Ständerat zeigte sich in dieser Frage
gespalten. Während Gutzwiller (fdp, ZH) eine Kantonalisierung der Reserven als nicht
sinnvoll betrachtete, da das Risiko über grössere Kollektive abgedeckt werden müsse,
stimmte eine knappe Mehrheit von 18 gegen 15 für die Annahme der Motion. 24

MOTION
DATUM: 18.03.2009
LINDA ROHRER

Eine parlamentarische Initiative Fetz (sp, BS) forderte, dass das Parlamentsgesetz mit
Ausstandpflichten zu ergänzen sei, um über die Unvereinbarkeitsregeln hinaus
Interessen- und Loyalitätskonflikte zwischen der Ausübung des parlamentarischen
Mandats und der Funktion in mittelbaren Verwaltungsaufgaben zu verhindern. Dies
betreffe beispielsweise die Krankenkassen, die in der sozialen Krankenversicherung
tätig sind und damit unbestrittenermassen eine öffentliche Aufgabe im Auftrag des
Bundes durchführen. In der Kommission des Ständerates sei die Dichte an
Kassenmandatären unterdessen auf ein Mass gestiegen, das in der Öffentlichkeit umso
weniger verstanden werde, als andere Funktionen einen Einsitz ins Parlament ganz
verhindern. Die Kommission sprach sich knapp mit 6 zu 5 Stimmen gegen die
parlamentarische Initiative aus. Etwas eindeutiger fiel die Abstimmung im Ständerat
aus. Dieser sprach sich mit 23 zu 12 Stimmen gegen die parlamentarische Initiative
aus. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.05.2009
LINDA ROHRER

Mehr Erfolg hatte eine vom Ständerat im Vorjahr angenommene Motion Fetz (sp, BS),
welche den Bundesrat beauftragen wollte, die kalkulatorischen kantonalen
Krankenkassenreserven bis 2012 angleichen zu lassen. Der Bundesrat hatte die Motion
zur Annahme empfohlen, was auch die vorberatende Kommission mit einer sehr
knappen Mehrheit von 12 zu 11 Stimmen tat. Eine rechtsbürgerliche Minderheit
fürchtete, dass die Motion kontraproduktiv sei, weil sie zusätzlich eine kantonale Ebene
in die eigentlich landesweit zu gestaltende Reservepolitik einzubringen drohe. Ebenso
knapp wie in der Kommission wurde die Motion im Nationalrat durch den
Stichentscheid der Präsidentin angenommen. 26

MOTION
DATUM: 02.03.2010
LUZIUS MEYER

Hingegen lehnte der Ständerat mit 24 zu 10 Stimmen eine Motion Fetz (sp, BS) ab,
welche eine automatisierte Äufnung von kantonalen, kalkulatorischen
Krankenkassenreserven forderte, sofern diese in einem Kanton fehlen. Der Bundesrat
hatte die Motion zur Ablehnung empfohlen, da damit die Mindestreserven
kantonalisiert würden, was zur Folge hätte, dass die Versicherer in kleinen Kantonen
über höhere Reserven verfügen müssten als diejenigen in grossen Kantonen. 27
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Zwischen 1996 und 2013 waren in einigen Kantonen verglichen mit den Leistungen zu
hohe, in anderen zu tiefe Krankenversicherungsprämien bezahlt worden. Die zu viel
bezahlten Prämien flossen in die «fiktiven» Reserven der Krankenversicherungen –
fiktiv deshalb, weil das KVG eigentlich keine Reserven vorsieht. Aufgrund verschiedener
Standesinitiativen (Kt.Iv. 09.316, Kt.Iv. 09.319, Kt.Iv. 09.320) und einer Motion Fetz (sp,
BS; Mo. 08.4046) hatte der Bundesrat vorgeschlagen, die zu viel bezahlten Prämien bei
der Rückerstattung aus der CO2-Lenkungsabgabe – die über die Krankenkassenprämien
zurückbezahlt wird – auszugleichen, wobei die Details im Rahmen der Schaffung der
Aufsicht über die soziale Krankenversicherung geregelt werden sollten. Dort hatte das
Parlament entschieden, die Korrekturen in der Höhe von CHF 800 Mio., die zu je einem
Drittel vom Bund, den Krankenkassen und den Versicherten der Kantone, die bisher zu
wenig Prämien bezahlt hatten, übernommen werden, den CO2-Lenkungsabgaben der
Jahre 2015 und 2017 anzurechnen. Während der Bund seinen Beitrag gleichmässig
verteilt auf alle drei Jahre zurückzahlen sollte, verteilten sich die Beiträge der
Versicherten aus den Kantonen, die bisher zu wenig Prämien bezahlt hatten, auf die
Jahre 2015 und 2016, während die Krankenversicherungen ihren Beitrag vollständig im
Jahr 2017 leisteten.
Im Februar 2015 gab der Bundesrat die Höhe der Kompensationen für das Jahr 2015
bekannt. So sollten die Prämienzahlenden in den Kantonen Appenzell-Innerrhoden,
Genf, Graubünden, Freiburg, Tessin, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich einen
Prämienabschlag in der Höhe von insgesamt CHF 255 Mio. erhalten. Pro versicherter
Person schwankten die Abschläge zwischen den Kantonen zwischen CHF 0.70 (Kanton
Graubünden) und CHF 119.70 (Kanton Waadt). Der Gesamtbetrag für das Jahr 2015
bestand aus CHF 89 Mio. des Bundes sowie CHF 166 Mio., welche die Prämienzahlenden
in den Kantonen, in denen zuvor zu wenige Prämien bezahlt worden waren, leisteten.  In
letzteren Kantonen fiel daher im Jahr 2015 ein Prämienzuschlag über CHF 62.40 an, nur
in den Kantonen Wallis (CHF 56.40) und St.Gallen (CHF 9.00) lag er tiefer. 28

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 26.02.2015
ANJA HEIDELBERGER

Durch die Änderung des Krankenkassenaufsichtsgesetzes war 2016 eine Neueinteilung
der Prämienregionen und der maximal zulässigen Prämienunterschiede basierend auf
den Kostenunterschieden zwischen den Regionen nötig geworden. Der
Vernehmlassungsentwurf des EDI war insbesondere aufgrund der Regionenbildung
anhand von Bezirken anstelle von Gemeinden stark kritisiert worden. Auch die SGK-SR
sprach sich gegen die Vernehmlassungsvorlage sowie gegen die in der Zwischenzeit von
Bundesrat und Krankenversicherern gemachten neuen Vorschläge aus. In der Folge
reichte sie im Sommer 2018 im Rahmen ihrer Behandlung der Motion Germann (svp, SH)
eine Motion ein, um die entsprechende Bestimmung im KVG so zu ändern, dass die
aktuelle Einteilung der Prämienregionen beibehalten werden kann und die Anzahl
Prämienregionen in den Kantonen gleich bleibt. Im Unterschied zur Motion Germann
soll die Befähigung, die Prämienregionen und -unterschiede festzulegen, in der
Kommissionsmotion weiterhin beim EDI belassen werden. Überdies soll eine Regelung
bezüglich der Regionszuteilung einer Gemeinde, die aus einer Fusion zweier
Gemeinden aus verschiedenen Prämienregionen entstanden ist, geschaffen werden.
Der Bundesrat empfahl die Motion der SGK-SR zur Ablehnung. Er rief in Erinnerung,
dass die nun kritisierte Bestimmung im KVG ursprünglich geschaffen worden war, um
die Quersubventionierung innerhalb der Kantone – vor allem zu Lasten der Städte – zu
beenden. 

In der Wintersession 2018 behandelte der Ständerat die Motion der SGK-SR zusammen
mit der Motion Germann. Joachim Eder (fdp, ZG) erklärte dem Rat, dass die
Kommission mit 7 zu 1 Stimmen bei 3 Enthaltungen eine Annahme der
Kommissionsmotion und mit 10 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung eine Ablehnung der
Motion Germann empfehle. Dieser Empfehlung stimmte auch Motionär Germann selbst
zu. Die Kommissionsmotion fand im Rat jedoch nicht nur Anklang. Anita Fetz (sp, BS)
störte sich daran, dass damit die Prämienregionen nun doch nicht aufgrund der
tatsächlichen Kosten berechnet werden sollten, wie ursprünglich entschieden worden
war. Zudem befürchtete sie, dass eine strikte Regelung der Gemeindezuteilung zu
Prämienregionen Gemeinde- sowie Spitalfusionen erschweren würde. Bundesrat Berset
wies noch einmal auf die Änderungen hin, die der Bundesrat aufgrund der Kritik in der
Vernehmlassung vorgenommen hatte. Er betonte überdies, dass es verschiedene
unklare Punkte gebe, die der Bundesrat nur in Übereinstimmung mit der SGK
entscheiden werde. 
Die Entscheidung des Ständerates fiel schliesslich deutlich aus: Mit 24 zu 13 Stimmen
nahm die kleine Kammer die Kommissionsmotion an, Hannes Germann zog seine Motion
zurück. 29
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DATUM: 12.12.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

In einer Pressekonferenz übte die SP Ende Juli Kritik an Bundesrat Villigers
Familiensteuerreform. Die Reform sei ein Etikettenschwindel und ein Steuergeschenk
an die Reichen. Nationalrätin Jacqueline Fehr (ZH) führte an, dass das
einkommensschwächste Drittel der Bevölkerung nicht von der Reform profitieren
könne, weil es gar keine Bundessteuern entrichte. Eben dieses Drittel hätte indes eine
Verbesserung der finanziellen Lage am nötigsten. Als Alternative schlug die SP ein
Massnahmenpaket vor, welches Kinder und Jugendliche von Krankenkassenprämien
befreien soll, die Einführung von eidgenössischen Kinderrenten vorsieht und
Ergänzungsleistungen für Familien fordert. Ausserdem will die SP die vorschulischen
Kinderbetreuungsangebote stärker fördern und eine Mutterschaftsversicherung
einrichten, welche über 14 Wochen hinweg 80 Prozent des Lohns garantiert. 30

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 27.07.2000
DANIEL BRÄNDLI

Die Initiative für eine Einheitskrankenkasse, welche die SP unterstützt hatte, wurde bei
der Volksabstimmung im März mit 71% Nein deutlich abgelehnt. Die Parteileitung hatte
sich für die Initiative ursprünglich nicht engagieren wollen. Einige Parlamentarierinnen,
darunter Sommaruga (BE), Allemann (BE) und Fetz (BS), stellten nach der Abstimmung in
Frage, ob sich die SP wirklich gegen die als nächstes auf der Agenda stehende 5. IV-
Revision stellen und damit erneut eine Niederlage riskieren solle. Die Parteibasis hatte
der Parteileitung die Nein-Parole zur IV-Revision aufgezwungen. Das Nein der SP zur IV-
Revision wurde an der Delegiertenversammlung im März in Locarno einstimmig bei vier
Enthaltungen bestätigt. 31

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 26.03.2007
SABINE HOHL

1) Lib., 28.6.00
2) Curia Vista 15.027; Geschäftsreglement Ständerat Artikel 27
3) AB NR, 1995, S. 609 ff.; AB SR, 1995, S. 1281 f.; LZ, 21.12.95
4) AB NR, 1996, S. 816 ff.; NZZ, 17.9.96; Blick, 17.12.96; Presse vom 21.12.96
5) AB NR, 1997, S. 1925 ff.; AB NR, 1997, S. 1972 ff.; AB NR, 1997, S. 2033 f.; AB NR, 1997, S. 2329; AB SR, 1997, S. 1025; AB SR,
1997, S. 828 ff.; AB SR, 1997, S. 923 f.; BBl, 1997, IV, S. 802 ff.; NZZ, 13.9. und 9.12.97
6) AB NR, 1998, S. 154 ff.; AB SR, 1998, S. 82 ff.; Presse vom 3.1. und 5.1.98. Interview mit Finanzminister Villiger in SHZ,
25.2.98
7) AB NR, 1999, S. 824 ff.; AB SR, 1999, S. 875 f.; AB SR, 1999, S. 876 ff.; Bund, 5.10.99
8) AB NR, 1999, S. 2544 f.; AZ und 24h, 28.10.99
9) NZZ, 7.2.00; Presse vom 14.3. und 18.5.00; Presse vom 3.10. und 29.11.00. Zu den Positionen der Parteien vgl. NZZ,
22.8.00.
10) AB SR, 2000, S. 886 ff.
11) AB NR, 2000, S. 1531 ff.
12) BBl, 2001, S. 2880 ff.; AB NR, 2001, S. 121 ff. und 954; AB SR, 2001, S. 249 ff. und 474; Presse vom 13.3. und 9.6.01
13) Presse vom 28.6.01; NZZ, 29.6.01
14) AB NR, 2001, S. 1165 ff.; Presse vom 25.-27.9.01.; Presse vom 27.10.01.
15) AB SR, 2008, S. 50 ff.; AB NR, 2008, S. 1315 f. 
16) AB SR, 2015, S. 1254 ff.; Medienmitteilung WAK-SR vom 19.11.15; NZZ, TA, 15.12.15
17) AB SR, 2016, S. 709 ff.
18) AB SR, 2018, S. 438 ff.; AZ, BaZ, Blick, LT, NZZ, SGT, TA, TG, 8.6.18; AZ, BaZ, 9.6.18; So-Bli, SoZ, 10.6.18
19) AB SR, 2019, S. 38 ff.
20) AB SR, 2019, S. 42 ff.; Bericht WAK-SR vom 14.1.19
21) AB SR, 2019, S. 704 ff.; Medienmitteilung WAK-SR vom 30.8.19
22) BBl, 2004, S. 4327 ff.; Presse vom 23.4.04.; TA, 27.5.04.; Presse vom 22.6., 8.7. und 25.8.04.
23) BaZ, 20.1.07.
24) AB SR, 2009, S. 250 ff.
25) AB SR, 2009, S. 390 ff.
26) AB NR, 2010, S. 58 f.
27) AB SR, 2010, S. 76 ff.
28) Auszahlungen 2015; Medienmitteilung BR vom 26.2.15
29) AB SR, 2018, S. 1037 ff.
30) Presse vom 27.7.00.
31) Parole zur IV-Revision: NZZ, 26.3.07.
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